
 
 
 
 

Anlage  
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Erdgas aus 
dem Versorgungsnetz der T.W.O. Technische Werke Osning GmbH  

(AVBGasV) 
 

- gültig ab 01.01.2007 - 
 

 

Netzkostenbeitrag (gem. § 9 AVBGasV) 
Der Anschlußnehmer hat einen Netzkostenbeitrag dafür zu leisten, daß die T.W.O. GmbH 
das Gas über eine Hauptleitung an das anzuschließende Grundstück heranführen müssen. 
 
Hauptleitungen sind Gasversorgungsleitungen, von denen 2 oder mehrere Hausanschluss-
leitungen abzweigen oder abzweigen können; es kommt nicht darauf an, ob diese Leitungen 
in öffentlichen Wegen oder auf privaten Grundstücken verlegt sind. 
 
 netto brutto
Der Netzkostenbeitrag beträgt bei einem 
Wärmebedarf von bis 120 kW  358,00 EUR 426,02 EUR 
 

Hausanschlusskosten (gem. § 10 AVBGasV) 
 netto brutto 
Die Hausanschlusskosten betragen für jeden 
Gashausanschluss im nichtöffentlichen Ver- 
kehrsraum/auf einem privatem Grundstück: 

Anschlußlänge bis 10 m 562,50 EUR 669,38 EUR 

+ Mauerdurchbruch 64,00 EUR 76,16 EUR 

+ Druckregler 61,50 EUR 73,19 EUR 

+ Hauptabsperreinrichtung 54,00 EUR 64,26 EUR 

Zuschlag bei Längen über 10 m (je m) 61,50 EUR 73,19 EUR 

 
Die T.W.O. GmbH behält sich vor, bei besonderen Anschlußverhältnissen (Fels, Sumpf, Dü-
kerung o. ä.) mit dem Anschlußnehmer eine Sondervereinbarung zu treffen. 
 
Dem zu zahlenden Nettoentgelt wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorge-
schriebenen Höhe hinzugerechnet (z.Z. 19,0 %) und auf der Rechnung offen ausgewiesen. 
In den in diesem Preisblatt genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer mit derzeit  
19,0 % enthalten und auf 2 Dezimalstellen gerundet. 
 
Die Neufassung der Anlage zu den "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Gas 
aus dem Versorgungsgebiet der T.W.O. GmbH (AVB)" tritt am 01.02.2001 in Kraft.  
 
 

Halle (Westf.), im Dezember 2006 

  
 T.W.O. Technische Werke Osning GmbH 

 


